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Strafen, Kosten bzw. Auslagen frü
herer Verfahren usw.),

— konkret nachweisbare negative Aus
wirkungen für das Arbeitskollektiv 
(Einbußen an Lohn, Prämien usw.),

— erhebliche Vernachlässigung von Er
ziehungspflichten,

— Aushaltenlassen durch Angehörige 
oder andere Bürger.

3. Strafrechtliche Verantwortlichkeit 
tritt nur ein, wenn der Täter arbeits
fähig ist. Zweifel darüber sind ggf. 
durch Begutachtung auszuräumen. Auch 
bei eingeschränkter Arbeitsfähigkeit 
kann Arbeitsscheu vorliegen, jedoch 
muß die vermittelte Arbeit unter Beach
tung dieses Umstandes zumutbar sein.
4. Arbeitsscheu liegt vor, wenn der 
Täter aus verfestigter negativer Einstel
lung zu gesellschaftlich nützlicher Tätig
keit notorisch die Arbeit bummelt oder 
durch ein Scheinarbeitsrechtsverhältnis 
sein arbeitsscheues Verhalten verbirgt, 
d. h. sich einer geregelten Arbeit ent
zieht. Sie kann darin zum Ausdruck 
kommen, daß der Täter alle auf eine 
Arbeitsaufnahme gerichteten Einfluß
nahmen mißachtet, sich nicht um Arbeit 
bemüht, die Unterstützung der örtlichen 
Organe, von Kollektiven oder Einzel
personen usw. ablehnt.
Die Erfüllung des Tatbestandes setzt 
nicht voraus, daß bereits staatliche oder 
gesellschaftliche Einwirkungen auf den 
Täter erfolgt sind. Strafrechtlich ver
antwortlich sind auch solche Personen, 
die sich aus verfestigter negativer Hal
tung über die Normen des gesellschaft
lichen Lebens der Bürger hinwegsetzen 
oder eine geregelte Arbeit ablehnen, 
um ihre Mißachtung des sozialistischen 
Zusammenlebens zum Ausdruck zu 
bringen, z. B. wenn sie nach der Haft
entlassung keine Arbeit aufnehmen. Es 
ist festzustellen, ob Erziehungsversuche 
erfolgten bzw. in welcher Weise sich 
die Mißachtung von staatlichen und ge
sellschaftlichen Einwirkungen zeigt. 
Diese Umstände beeinflussen die Tat
schwere.

Wiederholte Fehlschichten, Ablehnen 
bestimmter Tätigkeiten, häufiger Ar
beitsplatzwechsel (sofern die Zeit bis 
zur Wiederaufnahme der Arbeit relativ 
kurz ist) werden vom Tatbestand nicht 
erfaßt. In solchen Fällen sind Erzie
hungsmaßnahmen nach dem AGB zu 
ergreifen oder Auseinandersetzungen 
im Arbeitskollektiv zu führen (vgl. BG 
Leipzig, Urteil vom 19.12.1969/Kass.-S 
36/69, OGNJ 1974/4, S. 122).
Personen, die wegen unzureichender 
Ausbildung, wegen ihres Gesundheits
zustandes, oder aus anderen gesell
schaftlich anzuerkennenden Gründen 
die ihnen vermittelte oder angebotene 
Arbeit nicht aufnehmen bzw. nach kur
zer Zeit wieder aufgeben sowie Haus
frauen und Rentner erfüllen ebenfalls 
nicht den Tatbestand.
Bei der Prüfung der Arbeitsscheu sind 
die Motive aufzuklären.
Kriminell Gefährdete oder Strafentlas
sene können nicht in jedem Fall eine 
ihrem Wunsch entsprechende Arbeit be
anspruchen, da mangelnder Bedarf oder 
fehlende Eignung dem entgegenstehen 
können.
Arbeitsscheu ergibt sich nicht allein aus 
der Nichtarbeit. Wer z. B. aus Verärge
rung, Resignation oder dem Bestreben, 
familiären Schwierigkeiten aus dem 
Wege zu gehen, einige Zeit keiner gere
gelten Arbeit nachgeht, u. U. während 
dieser Zeit ziellos herumzieht, danach 
aber wieder Arbeit aufnimmt, handelt 
nicht aus Arbeitsscheu (vgl. OGNJ 
1973/6, S. 179). Einzelne, nicht zusam
menhängende Fehltage begründen noch 
keine Arbeitsscheu.
Arbeitsscheues Verhalten liegt auch 
nicht vor, wenn ein Ehepartner im Ein
verständnis mit dem anderen, um den 
Haushalt zu führen oder die Kinder zu 
betreuen, keiner beruflichen Arbeit 
nachgeht (OG-Urteil vom 24. 7.1975/3 
Zst 19/75). Das gilt auch für Partner von 
Lebensgemeinschaften.
Betreut ein alleinstehender Eltemteil 
in seinem Haushalt drei bzw. mehr Kin
der, darin ist die Nichtausübung einer
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